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Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Ortschaftsrat Zscherndorf

am 13.02.2019, um 18:30 Uhr.

Sitzungsnr.: OR ZSC - 001/2019
Sitzungsort: Gaststätte Deutsches Haus, 
 Lieselotte-Rückert-Str. 62,
 06792 Sandersdorf-Brehna OT Zscherndorf

Tagesordnung
TOP Betreff DSNR
 Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung
4. Einwohnerfragestunde
5. 3. Änderung der Satzung über die Betreuung von 

Kindern in den kommunalen Tageseinrichtungen der 
Stadt Sandersdorf-Brehna (Betreuungssatzung) zum 
01.08.2019   150/2018

6. 1. Änderung der Satzung über die Festlegung der Kosten-
beiträge für die Betreuung von Kindern in den Tagesein-
richtungen der Stadt Sandersdorf-Brehna (Kostenbei-
tragssatzung) zum 01.08.2019   151/2018

7. Bekanntgaben und Anfragen
 Nichtöffentliche Sitzung
8. Bekanntgaben und Anfragen
9. Schließung der Sitzung

Michael Aermes, Vorsitzender

Einladung
zu der Sitzung des Gremiums Vergabeausschuss Sandersdorf-
Brehna

am 18.02.2019, um 18:00 Uhr.

Sitzungsnr.: VA SB - 001/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 2, 

06792 Sandersdorf-Brehna

Tagesordnung
TOP Betreff   DSNR
 Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung vom 25.10.2018
4. Einwohnerfragestunde

5. Bekanntgaben und Anfragen
 Nichtöffentliche Sitzung
6. Bekanntgaben und Anfragen
7. Vergabeangelegenheit   005/2019
8. Schließung der Sitzung

gez. Gerhard Jahnke, Vorsitzender

Beschlussprotokoll  
für den Stadtrat Sandersdorf-
Brehna
Sitzungsnummer: SR SB - 009/2018
Sitzung vom:  13.12.2018
Sitzungsort:  Sitzungssaal des Rathauses,
   Bahnhofstraße 2,
   06792 Sandersdorf-Brehna

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen 
Sitzungen 

Stadtrat Sandersdorf-Brehna am 01.11.2018
- Veräußerung Gemarkung Brehna, Flur 1, Teilfläche 

Flurstück 50/2 von ca. 50.000 m² und Teilfläche Flur-
stück 50/3 von ca. 10.000 m² DSNR: 119/2018

  BSNR: SR SB - 055/2018
- Bestellung von Grundpfandrechten
  DSNR: 123/2018
  BSNR:  SR SB - 056/2018

8. Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der 
Stadt Sandersdorf-Brehna für das Haushaltsjahr 2019 
 DSNR: 143/2018

  BSNR:  SR SB - 057/2018
Gemäß § 102 Abs. 1 KVG LSA beschließt der Stadtrat der Stadt 
Sandersdorf-Brehna die im Entwurf vorliegende Haushaltssat-
zung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie den 
im Entwurf vorliegenden Stellenplan 2019.
Der Beschluss wird mit 18 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen 
und 1 Enthaltung angenommen.

9. Antrag der CDU-Fraktion - Finanzielle Beteiligung an 
Ortsjubiläen durch städtische Haushaltsmittel

  DSNR: 144/2018
  BSNR: SR SB - 058/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt gemäß 
§ 45 Abs. 1 S.1 KVG LSA, dass neben der jährlich neu festge-
legten 5,-€ Pro Kopf Brauchtumspauschale, zusätzliche städ-
tische Haushaltsmittel im Rahmen der Leistungsfähigkeit der 
Stadt für Ortsjubiläen zur Verfügung gestellt werden. Jubiläen 
in diesem Sinne sind runde Jubiläen, welche durch 25 teilbar 
sind sowie besondere Jubiläen der Ortschaft mit identischen 
Ziffern (sog. Schnapszahl).

Amtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil – Kinder und Jugend

Nichtamtlicher Teil – Stadtgeschehen

Nichtamtlicher Teil – Leben und Freizeit
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Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

10. 1. Änderungssatzung der Satzung für die Nutzung 
kommunaler Einrichtungen in der Ortschaft 
Glebitzsch der Stadt Sandersdorf-Brehna

  DSNR: 142/2018
  BSNR: SR SB - 059/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt gemäß 
§ 45 Abs. 2 Nr. 1 die 1. Änderungssatzung der Satzung für 
die Nutzung kommunaler Einrichtungen in der Ortschaft 
Glebitzsch der Stadt Sandersdorf-Brehna.
Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

11. 1. Änderungssatzung der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Sandersdorf-Brehna

  DSNR: 125/2018
  BSNR: SR SB - 060/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt gemäß 
§45 (2) Nr. KVG-LSA die vorliegende 1. Änderungssatzung der 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna.
Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

12. 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren für die Stadt 
Sandersdorf-Brehna (Straßenreinigungsgebühren-
satzung) DSNR: 126/2018

  BSNR: SR SB - 061/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt gemäß 
§45 (2) Nr. KVG-LSA die vorliegende 1. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
für die Stadt Sandersdorf-Brehna (Straßenreinigungsgebüh-
rensatzung).
Der Beschluss wird mit 20 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen 
und 1 Enthaltung angenommen.

17. Beschluss über die Aufstellung der Einbeziehungssat-
zung „Mittelweg“ in der Ortschaft Zscherndorf

  DSNR: 130/2018
  BSNR: SR SB - 062/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt: 
1. Für das Plangebiet „Mittelweg“ in der Ortschaft Zschern-

dorf soll eine Einbeziehungssatzung nach § 34 (4) Satz 
1 Nr. 3 BauGB aufgestellt werden. Der Geltungsbereich 
umfasst die Flurstücke 1/2 der Flur 1, 287 der Flur 2 der 
Gemarkung Zscherndorf sowie tlw. das Flurstück 8/13 der 
Flur 3 der Gemarkung Sandersdorf.

2. Mit der Einbeziehungssatzung soll die planungsrechtliche 
Voraussetzung für die Entwicklung einer Wohnbebauung 
von max. 2 Wohnbaugrundstücken geschaffen werden.

3. Bei der Aufstellung der Einbeziehungssatzung nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ist das vereinfachte Verfahren 
nach § 13 (2) Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB anzu-
wenden.

4. Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Unterrichtung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB wird abgesehen.

5. Die anfallenden Kosten des Planverfahrens sowie even-
tuell aufkommende Folgekosten sind vollumfänglich 
vom Vorhabenträger zu tragen.

Der Beschluss wird mit 14 JA-Stimmen, 4 NEIN-Stimmen 
und 3 Enthaltungen angenommen.

18. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf 
der Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ in der 
Ortschaft Zscherndorf DSNR: 131/2018

  BSNR: SR SB - 063/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt: 
1. Der Entwurf der Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ für 

das Gebiet der Gemarkung Zscherndorf, Flurstück 1/2 der 
Flur 1, Flurstück 287 der Flur 2 der Gemarkung Zschern-
dorf sowie tlw. das Flurstück 8/13 der Flur 3, Gemarkung 
Sandersdorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der 
Begründung (Teil C) wird in der vorliegenden Form (Stand 
Oktober 2018) gebilligt.

2. Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Überwa-
chung nach § 4c BauGB wird abgesehen.

3. Der Entwurf soll gemäß § 3 (2) BauGB in Form einer öffent-
lichen Auslegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Während der Auslegung sind gleichzeitig die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB zu unterrichten und zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufzufordern.

4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgt für die 
Zeit von einem Monat am Verwaltungssitz der Stadt 
Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2 in 06792 Sanders-
dorf-Brehna während der Dienstzeiten. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Der Beschluss wird mit 14 JA-Stimmen, 3 NEIN-Stimmen 
und 4 Enthaltungen angenommen.

19. Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wohnen Renneritzer Straße“ in der Stadt Sanders-
dorf-Brehna, Gemarkung Ramsin

  DSNR: 138/2018
  BSNR: SR SB - 064/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt: 
1. Für die Flurstücke 1219 und 1220 der Flur 2 in der Gemar-

kung Ramsin soll der Bebauungsplan zur Wohnflächen-
entwicklung „Wohnen Renneritzer Straße“ im Planver-
fahren nach § 13b BauGB aufgestellt werden.

2. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen zum Zweck einer Bebauung mit 
maximal 2 Einfamilienhäusern festgelegt werden.

3. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b i. V. m. § 13a BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

4. Im Planverfahren wird von einer frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt. 

20. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf 
des Bebauungsplans „Wohnen Renneritzer Straße“ in 
der Stadt Sandersdorf-Brehna, Gemarkung Ramsin

  DSNR: 139/2018
  BSNR: SR SB - 065/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt: 
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnen Renneritzer 

Straße“ für das Gebiet der Gemarkung Ramsin, Flurstücke 
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2. Bescheinigung über die Wählbarkeit (Anlage 9 KWO LSA)
3. Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Be-

werber und ihrer Reihenfolge (Anlage 10a KWO LSA)
4. Bescheinigung des zuständigen Parteiorgans über das Nicht-

vorhandensein einer Parteiorganisation, sofern Bewerber 
nach § 24 Abs. 1 Satz 4 oder 5 KWG bestimmt wurden

5. Bescheinigung des Parteiorgans über die Parteimit-
gliedschaft eines jeden Bewerbers

6. Erklärung eines Bewerbers zur Parteilosigkeit, sofern er 
nicht der Partei angehört

7. Erforderliche Anzahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigung des Wahlrechts (Anlage 6 KWO 
LSA), sofern diese beizubringen sind

Die Unterlagen Nr. 4 bis 6 entfallen für Wahlvorschläge von 
Wählergruppen, die Unterlagen Nr. 3 bis 6 entfallen für Einzel-
wahlvorschläge.“

Ich weise darauf hin, dass diese Korrektur keinen inhaltlichen Fehler 
in der Bekanntmachung darstellt. Die Aufzählung der beizufü-
genden Unterlagen ist lediglich als Hinweis erschienen und dient 
der Zusammenfassung der vorherigen Ausführungen zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl zu den Ortschaftsräten. 
Auf die §§ 21 ff. KWG LSA wurde explizit verwiesen.

Sandersdorf-Brehna, 28.01.2019

gez. Sabine Montag
Stadtwahlleiterin

Auftakt für ein inklusives  
Sandersdorf-Brehna
Ab sofort unterstützt das Projekt „Örtliches Teilhabemanage-
ment“, das durch Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird, inklusive 
Prozesse in Sandersdorf-Brehna. Ziel ist es, dass alle Menschen 
in Sandersdorf-Brehna selbstbestimmt leben können. Dafür 
fördert das Projekt konkret die Verbesserung der Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung.
Während der Projektlaufzeit, bis Juni 2022, werden Teilhabebar-
rieren und -defizite in Sandersdorf-Brehna identifiziert. Darauf 
aufbauend wird ein Aktionsplan entwickelt, der Lösungsansätze 
und Maßnahmen zur Beseitigung dieser Barrieren beinhaltet.
Im Laufe des Projektes soll eine barrierefreie kommunale Infra-
struktur und ein inklusives Gemeinwesen geschaffen werden. 
Umrahmt wird das Vorhaben durch regelmäßige Bildungsan-
gebote und Sensibilisierungsveranstaltungen.
Zur Umsetzung dieser Ziele wurde eine Teilhabemanagerin 
eingesetzt, die sich für die Rechte von Menschen mit Behin-
derung einsetzt. Sie ist Ansprechpartnerin für Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung sowie für Bürger und Bürgerinnen und bietet 
die Möglichkeit zur persönlichen Unterstützung und Beratung.

Ihre Ansprechpartnerin:
Isabel Müller
Örtliches Teilhabemanagement
Sandersdorf-Brehna, Ortsteil Stadt Brehna
Bitterfelder Straße 28/29, 06796 Sandersdorf-Brehna
Telefon: 03493 801 – 86
E-Mail: teilhabemanagement@sandersdorf-brehna.de

1219 und 1220 der Flur 2, bestehend aus der Planzeich-
nung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) 
wird in der vorliegenden Fassung bestätigt. Die Begrün-
dung nebst Anlage wird gebilligt.

2. Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Überwa-
chung nach § 4c BauGB wird abgesehen.

3. Der Entwurf soll gemäß § 3 (2) BauGB in Form einer öffent-
lichen Auslegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Während der Auslegung sind gleichzeitig die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB zu unterrichten und zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufzufordern.

4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgt für die 
Zeit von einem Monat am Verwaltungssitz der Stadt 
Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2 in 06792 Sanders-
dorf-Brehna zu den üblichen Dienstzeiten. Die Entwurfs-
unterlagen sind in der Auslegungszeit auf der Internet-
seite der Stadt zur Einsichtnahme einzustellen. Während 
dieser Auslegungsfrist können von jedermann Anre-
gungen schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift vorgebracht werden.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

21. Widmung der Straßen im Baugebiet „Am Goitz-
scherand“ im OT Petersroda der Stadt Sandersdorf-
Brehna DSNR: 127/2018

  BSNR: SR SB - 066/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt die 
öffentlich-rechtliche Widmung und Benennung der Straße ‘Am 
Goitzscherand‘ im Baugebiet ‘Am Goitzscherand‘ an der Straße 
des Friedens im OT Petersroda der Sandersdorf-Brehna gemäß 
§ 6 StrG LSA als Gemeindestraße.
Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

22. Vergabe der Straßennamen im Baugebiet „Alte Ziegelei“ 
in Sandersdorf-Brehna, Gemarkung Sandersdorf

  DSNR: 140/2018
  BSNR: SR SB - 067/2018
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt die Benen-
nung der Planstraße 1 zu „Lupinenweg“ der Planstraße 2 zu „Flie-
derweg“ der Planstraße 3 zu „Immergrünweg“ der Planstraße 4 zu 
Brombeerweg gemäß § 6 Abs. 6 der Verordnung zur Durchfüh-
rung straßenrechtlicher Vorschriften für das Land Sachsen-Anhalt.
Der Beschluss wird mit 12 JA-Stimmen, 2 NEIN-Stimmen 
und 6 Enthaltungen angenommen.

Korrektur zur Wahlbekanntmachung
Wahltermin, Wahlberechtigte, Wählbarkeit, Wahlbereiche,

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

In der Wahlbekanntmachung im Amts- und Mitteilungsblatt 
„Der Lindenstein“ Nr. 2/2019, veröffentlicht am 25.01.2019, ist 
unter dem Punkt „3.3. Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl zu den Ortschaftsräten“ auf 
der Seite 9 im ersten Absatz die Nummerierung der beizufü-
genden Unterlagen zum Wahlvorschlag zu korrigieren.

„Gemäß § 30 Abs. 5 KWO LSA ist dem Wahlvorschlag (Anlage 5 
KWO LSA) demnach beizufügen:
1. Zustimmungserklärung zur Aufstellung als Bewerber (Anlage 

8a KWO LSA)
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amtlichen stellvertretenden Ortswehrleiters sind bis zum 
01.03.2019, 12:00 Uhr im Rathaus der Stadt Sandersdorf-
Brehna, Ordnungsverwaltung, Bahnhofstraße 2, 06792 
Sandersdorf-Brehna schriftlich einzureichen. Wahlvorschläge 
können von allen Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Heideloh 
eingereicht werden.
Wahlberechtigt sind ausschließlich die im Einsatzdienst tätigen 
Feuerwehrmitglieder der Ortsfeuerwehr Heideloh.
Der Ortswehrleiter und sein Stellvertreter sind gemäß § 15 
Abs. 3 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt für die Dauer von sechs Jahren in seinem Amt 
einzusetzen.
Sie haben hoheitliche Aufgaben wahrzunehmen und sind 
durch den Träger der Feuerwehr für diesen Zeitraum in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit zu berufen. Zum Ehrenbe-
amten der Feuerwehr darf nur berufen werden, wer die beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.
Ortswehrleiter und Stellvertreter haben die fachliche Eignung 
und Befähigung gemäß „Laufbahnverordnung für Mitglieder 
Freiwilliger Feuerwehren“ (LVO-FF) sowie die notwendigen Erfah-
rungen im Feuerwehrdienst zu besitzen und müssen Mitglieder 
der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Heideloh sein.

Zum Wahlleiter wird berufen
Herr Silvio Appelt
Bahnhofstraße 2
06792 Sandersdorf-Brehna,

Für die Wahl wird ein Wählerverzeichnis geführt.
In der Zeit vom 11.03.2019 bis 22.03.2019 kann durch 
Briefwahl gewählt werden.
Die Briefwahlunterlagen können persönlich, schriftlich oder 
per E-Mail in der Zeit vom 11.03.2019 bis 22.03.2019 um 
11:00 Uhr angefordert werden. Während dieser Zeit hat auch 
jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit, seine Stimme per Brief-
wahl im Rathaus der Stadt Sandersdorf-Brehna, Ordnungs-
verwaltung, Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna 
während den Öffnungszeiten abzugeben.
Wer von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch macht und seine 
Stimme nicht im Wahllokal (Haus der Feuerwehr) abgeben 
möchte, hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Briefwahlun-
terlagen bis spätestens den 22.03.2019 um 12:00 Uhr im 
Rathaus der Stadt Sandersdorf-Brehna vorliegen.
Die öffentliche Auszählung der Stimmen erfolgt am 22.03.2019 
ab 20:00 Uhr im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Heideloh.
Im Anschluss wird das Ergebnis mündlich bekannt gegeben.

Silvio Appelt
Hauptamtlicher Gerätewart
Bau- und Ordnungsverwaltung
Stadt Sandersdorf-Brehna

Stadtarchiv nicht besetzt
Das Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna ist am 14.02.2019 ab 
16:00 Uhr nicht besetzt. Gerne stehen wir Ihnen ab dem 
15.02.2019 zu den regulären Öffnungszeiten für Terminverein-
barungen und Anfragen wieder zur Verfügung und freuen uns 
Sie im Stadtarchiv Sandersdorf-Brehna begrüßen zu dürfen.

Anja Aschenbach
Stadtarchiv

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Sandersdorf-Brehna
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
seit dem 01.01.2019 ist die 1. Änderungssatzung der Stra-
ßenreinigungssatzung der Stadt Sandersdorf-Brehna in Kraft 
getreten. Hierbei wurde die Anzahl der maschinell zu reini-
genden Straßen im Stadtgebiet erweitert. Leider musste 
festgestellt werden, dass die bisherigen Reinigungen 
aufgrund parkender Fahrzeuge nur unzureichend bis 
überhaupt nicht durchgeführt werden konnten.
Zur Vermeidung der Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen 
und damit verbundener eventueller ordnungsrechtlicher 
Folgen und im Sinne, unsere Stadt ein Stück sauberer und 
ordentlicher zu erhalten, bittet die Stadt Sie darum, Ihr Park-
verhalten zu den Reinigungszeiten entsprechend anzupassen 
und die Straßen und Parkplätze freizuhalten.
Die maschinelle Reinigung der Straßen erfolgt generell in den 
ungeraden Wochen an folgenden Tagen:
Montags in der Zeit von: 
7:30 – 9:00 Uhr 
Sandersdorf-Brehna: An der Hermine, Ring der Chemiear-
beiter, Thalheimer Straße, Platz des Friedens, Feldstraße 
9:00 – 12:30 Uhr 
Sandersdorf-Brehna: Paul-Schiebel-Straße, Straße der Jugend, 
Straße der Neuen Zeit, Straße der Freiheit, Bahnhofstraße, 
Zörbiger Straße, Hauptstraße, Ramsiner Straße, Bitterfelder 
Straße, Greppiner Straße, Am Waldesrand, Am Sportzentrum 
12:30 – 15:30 Uhr
Zscherndorf: An der Festwiese, Lieselotte-Rückert-Straße 
Ramsin:  An der Kirche, Renneritzer Straße, Zscherndorfer Straße, 
Am Dorfteich
Renneritz: Glebitzscher Straße, Brehnaer Straße bis Flugplatz 
Dienstags in der Zeit von:
7:30 – 8:00 Uhr 
Köckern:  Großzöberitzer Straße (Ortsdurchfahrt) 
8:15 – 11:00 Uhr 
Stadt Brehna: Bahnhofstraße, Bitterfelder Straße, Goethe-
straße, Hallesche Straße, Pestalozzistraße 
12:00 – 15:30 Uhr
Roitzsch: Angerstraße (Ortsdurchfahrt), Ernst-Thälmann-
Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Kirch-
straße, Lindenstraße (Ortsdurchfahrt), Paul-Schiebel-Straße, 
Teichstraße (Bereich Schule), Zaascher Straße

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Stefan Rosenkranz
Sachbearbeiter Tiefbau und Grünflächen
Bau- und Ordnungsverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung
Wahl des ehrenamtlichen stellvertretenden Orts-
wehrleiters der Ortsfeuerwehr Heideloh
Am Freitag, dem 22.03.2019 findet in der Zeit von 19:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr im Haus der Freiwilligen Feuerwehr Heideloh, 
Thälmannplatz 8a, OT Heideloh, 06792 Sandersdorf-
Brehna die Wahl des ehrenamtlichen stellvertretenden 
Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Heideloh statt.
Wahlvorschläge für die Besetzung der Funktion des ehren-

Ende amtlicher Teil
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Nichtamtlicher Teil – Kinder und Jugend

Nichtamtlicher Teil – Stadtgeschehen

Nichtamtlicher Teil – Leben und Freizeit

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heideloh

Die Ortswehr Heideloh der Freiwilligen 
Feuerwehr Sandersdorf-Brehna hatte 
am Samstag, 19.01.2019 zur Jahres-
hauptversammlung des Berichtszeit-
raumes 2018 geladen. Etwas Brisanz 
lag in diesem Termin, da sich dieser mit 
einem Jubiläum für die Freiwillige Feuer-
wehr Heideloh deckt. Am 19. Januar 
1934 wurde die „Freiwillige Feuerwehr 
Heideloh“ gegründet. Dazu wird es in 
der Jahresscheibe 2019 noch einiges zu 
berichten geben.
Zurück zur Jahreshauptversammlung 
der OF Heideloh. Der Beginn wurde 
unterbrochen durch einen Einsatz, 
den unsere aktive Kameradin und die 
9 anwesenden aktiven Kameraden wie 
gewohnt schnell und zuverlässig abar-
beiteten. Unterstützung erhielt die 
Gruppe durch einen Kameraden der OF 
Sandersdorf. Aber dann ging es doch, 
mit etwa 80 minütiger Verspätung, los 
mit der Jahreshauptversammlung. Die 

anwesenden Kameradinnen und Kame-
raden der Ortsfeuerwehr Heideloh, 
Oberbürgermeister Andy Grabner, 
Stadtwehrleiter Sven Winterling und 
hauptamtlicher Gerätewart Silvio Appelt 
erhielten vom Ortswehrleiter Christoph 
Schwarz eine Übersicht über die Tätig-
keiten im abgelaufenen Jahr 2018. Und 
es war allerhand. 29 Einsätze stehen da 
zu Buche, Weiterbildungen und Ausbil-
dungen sowie einige Tätigkeiten für 
unsere Einwohner wie Osterfeuer und 
die Unterstützung der 630-Jahrefeier 
des Ortes Heideloh. Ohne die tatkräf-
tige Unterstützung der Kameradinnen 
und Kameraden der Feuerwehr und des 
Feuerwehrvereins wäre einiges schwie-
riger zu bewerkstelligen. Sei es bei der 
Versorgung, dem Aufbau des Festplatzes 
oder eben auch als Festkomitee – überall 
im Ort wird der aktive Einsatz der ehren-
amtlichen Helfer der Feuerwehr und 
des Feuerwehrvereins über die Jahres-

scheibe sicht- und spürbar. Jugendwart 
Stefan Hartwig berichtete anschlie-
ßend über die Tätigkeiten in 2018 mit 
unserem potentiellen Nachwuchs als 
enorm wichtige Voraussetzung für den 
langfristigen Bestand einer Freiwilligen 
Feuerwehr auch und vor allem in einem 
so kleinen Ort. Es schloss sich ein kleiner 
Abriss der Geschichte unserer 85 Jahre 
bestehenden Wehr an.
Die Ehrungen für 3 Jubiläen unserer 
Mitstreiter Nancy Stölzner und Gabriele 
Bruder für 20 Jahre Feuerwehr-Mitglied-
schaft sowie Hans Fröhlich, dem w60 
Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr 
attestiert wurden, nahmen die anwe-
senden Leitungsmitglieder gemeinsam 
vor.
Sowohl Bürgermeister Andy Grabner als 
auch Stadtwehrleiter Sven Winterling 
bedankten sich mit ihren Ausführungen 
im Anschluss für den erfolgreichen 
Einsatz als ehrenamtliche Feuerwehr-
leute. Wenn auch ein paar kritische 
Töne zur internen Einsatz-Struktur der 
FF Sandersdorf-Brehna angesprochen 
wurden, was in einem funktionie-
renden System aber auch sein muss 
und hilft, die Zusammenarbeit weiter 
zu stabilisieren, ist die Grundeinschät-
zung unserer Arbeit auch im Jahr 2018 
durchweg positiv einzuschätzen! Die 
Löschgruppe Heideloh zeigt aus meiner 
Sicht eine weiter steigende Qualität, 
was der Sicherheit von uns allen zu Gute 
kommt!
Weiter so und „Gut Wehr“!

Uwe Jäschke
FF Heideloh
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Orientierungsberatung 
für Existenzgründer

Sie möchten sich selbstständig machen? Die Stadt Sandersdorf-Brehna 
unterstützt und berät Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen! 

Als erste Hilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit biete ich Ihnen eine 
kostenfreie Orientierungsberatung. In einem persönlichen Gespräch 
informiere ich Sie gern über Gründungsformalitäten, Fördermittel und 
Finanzierungshilfen. Sie erhalten Informationen über mögliche Rechts-
formen und die Erstellung eines Businessplans. 
Auf Ihren Wunsch begleite und vermittle ich Sie an die entsprechenden 
Fachstellen und qualifizierten Dienstleister in unserer Region. 

Ich stehe Ihnen für einen Termin gern zur Verfügung.
Tina Kretschmer, Telefon: 03493 80116
E-Mail: tina.kretschmer@sandersdorf-brehna.de

Amtlicher Teil

Nichtamtlicher Teil – Kinder und Jugend

Nichtamtlicher Teil – Stadtgeschehen

Nichtamtlicher Teil – Leben und Freizeit

“Elsa-Tag” in der Kita in Ramsin
Am 18.12.2018 fand in der Kita “Sonnen-
schein“ in Ramsin ein Eisköniginnen-
Tag statt. Wer mochte, konnte sich 
verkleiden. Einmal Prinzessin Elsa sein 
war für die meisten Mädchen das High-
light. Selbst die Jungs kamen als Olaf, 
Sven oder Kristoff verkleidet. Ein kleines 
Naschbuffett wurde von den Eltern 
ermöglicht und in unserem “Kinoraum” 
schauten wir dann zusammen den Film 
“Die Eiskönigin-Völlig unverfroren”. Wer 
wollte, konnte sich zurückziehen, um zu 
malen oder auch einen eigenen Olaf zu 
gestalten.
Wir danken nochmal allen Eltern für ihre 
Mitarbeit.
Für alle Kinder war es ein gelungener 
Tag!

Das Kita-Team

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 
www.sandersdorf-brehna.de

Das lokale Portal von LINUS WITTICH.
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Ihr Verein fehlt? Dann gleich mitmachen und veröffentlichen
Sie kostenlos Artikel unter artikel.localbook.de

Ihr Fußballverein.
Jetzt immer auf localbook.de

Ihr regionales Vereins-Portal.
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Aufforderung an die Personensorgeberechtigten zur Anmeldung ihrer 
Kinder zum Schulbesuch
Sehr geehrte Personensorgeberechtigte,
in Übereinstimmung mit den gesetz-
lichen Bestimmungen werden Sie 
hiermit aufgefordert, Ihr schulpflichtig 
werdendes Kind / Ihre schulpflichtig 
werdenden Kinder an der ihrem Haupt-
wohnsitz zugeordneten öffentlichen 
Grundschule anzumelden.
Schulpflichtig für das Schuljahr 
2020/2021 werden alle Kinder, die bis 
zum 30. Juni 2020 das sechste Lebens-
jahr vollendet haben.

Kinder, die bis zum 30. Juni 2020 das 
fünfte Lebensjahr vollendet haben, 
können vorzeitig angemeldet und 
gegebenenfalls eingeschult werden, 
wenn sie die entsprechende körper-
liche, geistige, soziale und emotio-
nale Entwicklung erreicht haben, die 
eine vorzeitige Einschulung rechtfer-
tigt.
Die Anmeldung erfolgt durch die 
Personensorgeberechtigten, wie folgt:

Montag, 18.02.2019 in der Zeit: 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr und
Mittwoch, 20.02.2019 in der Zeit: 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr
an der Grundschule Sandersdorf.
Bei der Anmeldung ist unbedingt die 
Geburtsurkunde oder das Familien-
stammbuch vorzulegen!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Schmidt
Schulleiterin

Neujahresbowling vom Jugendclub „Chill Out“

Am Donnerstag, dem 03.01.2019, 
versammelten sich die Jugendlichen, 
um den Winterspeck entgegen zu 
treten beim Bowling. So trafen sich über 

40 Jugendliche in der Sportler-Gast-
stätte um eine ruhige Kugel zu werfen. 
Die zwei Bahnen waren komplett 
belegt, das Spiel fand in verschie-

denen Gruppen statt. Spieler, die nicht 
an der Reihe waren, traten bei einem 
Kartenspiel gegeneinander an. Ange-
fangen mit klassischem Bowling bis 
zu den Spielen „Pferderennen“, „Pyra-
mide“ sowie „Blume“ konnte der Wett-
streit beginnen. So entstand ein toller 
Freizeitspaß, der die Ferienzeit nicht 
langweilen konnte. Zwischendurch 
stärkten sich die Spieler mit Getränken 
und kleinen Speisen. Nach drei erfolg-
reichen Stunden ging es zurück in den 
Jugendclub, wo sich dann sportlich an 
der Tischtennisplatte weiter betätigt 
wurde. In den Winterferien ist die Fahrt 
in das Tropical Island mit Übernachtung 
in Zelten geplant. Darauf ist die Freude 
schon sehr groß.

Andrea Hille
Fachkraft für soziale Arbeit
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Neueröffnung Tagespflege der Diakonie
Am 21. Januar fand die offizielle Eröff-
nung der neuen Tagespflegeeinrichtung 
der Diakonie in Sandersdorf-Brehna 
statt. An der Hauptstraße 11 werden 
ab sofort ältere oder pflegebedürftige 
Menschen, Menschen mit Behinde-
rungen oder Menschen mit Demenz 
betreut. Die Tagesgäste können den Tag 
nun in einer Gemeinschaft verbringen. 
Dabei bleibt die Möglichkeit erhalten, 

in die eigenen vier Wände zurückzu-
kehren. Erforderliche Pflegeleistungen 
werden vom Personal vor Ort durchge-
führt. Frau Montag beglückwünschte 
Frau Zschiegner und Herrn Schenken-
berger zur Eröffnung. Gern geben wir an 
dieser Stelle weiter, dass vor Ort auch ein 
„Schnuppertag“ vereinbart werden kann. 
Bitte wenden Sie sich dafür an: Andrea 
Stendel, Telefon 03493 82391-33.

Nichtamtlicher Teil – Leben und Freizeit

Seniorenweihnachts-
feier in Heideloh
Die Seniorenweihnachtsfeier fand im 
Jugendclub in Heideloh statt. Die Seni-
orengruppe von Heideloh möchte sich 
für die schönen Stunden im Rahmen 
der Seniorenweihnachtsfeier bei der 
Bürgermeisterin Frau Schuckelt, bei 
der Jugendfeuerwehr für den schönen 
Tischschmuck, bei der Gaststätte Pilz 
für die Bewirtung und bei Herrn Josef 
Fachet für die Unterhaltung bedanken.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Frau Horn
Seniorenbeauftragte

Bowling-Jahresstart 
Seniorengruppe
Bei der Auftaktveranstaltung am 
15.01.2019 zum Pokal-Bowling der Seni-
orengruppe Bitterfeld/Sandersdorf-
Brehna konnten folgende Ergebnisse 
(Pins) erzielt werden:
Frauen:
1. Erika Hagemeister 319
2. Ilse Seidel 280
3. Rosel Müller 247
4. Christel Berndt 225
5. Thea Albrecht 167
Männer:
1. Gerhardt Müller 478
2. Horst Albrecht 421
3. Klaus Düring 402
4. Joachim Hagemeister 353
Vielen Dank an alle Sportler!

Klaus Düring
Vorsitzender der Seniorengruppe
Gewerkschaft der Polizei

Bowling – 5. Spieltag Regionalliga mit  
unterschiedlichem Erfolg!
Am Wochenende, 19./20.01., mussten 
die Sandersdorfer zeitgleich bei den 
Damen, Herren und Senioren in der 
höchsten Spielklasse der Regionalliga 
antreten. Durch einen hohen Kranken- 
und Verletztenstand mussten die 
Sandersdorfer rotieren und konnten so 
vor allem bei den Damen und den Seni-
oren nicht in Bestbesetzung antreten.
Die Damen konnten trotzdem mit Steffi 
Bach (1.151 Pin/Schnitt 164,4 Pin), 
Manuela Friede (1.129 P/161,3 P), Petra 
Lorenz (1.070 P/152,9 P) und Stephanie 
Elze (1.121 P/160,1 P) eine ausgegli-
chene Leistung erspielen und damit den 
2. Platz der Tabelle stabilisieren.
Die Herren erspielten sich in der 
Besetzung Dietmar Föhlisch, Uwe 
Lange, Daniel Lorenz, Hubert Lorenz 
und Stephan Lorenz hervorragende 
10 Punkte und konnten sich vom 
Abstiegsplatz absetzen. Besonders die 

200er-Spiele durch Uwe Lange (201 P, 
212 P) und Hubert Lorenz (233 P, 216 P) 
haben zu diesem guten Ergebnis beige-
tragen. Dies gilt es am letzten Spieltag 
zu halten!
Die Senioren konnten an den hervor-
ragenden Leistungen der letzten 
Spieltage nicht anschließen. Mit einer 
Notbesetzung im Dreier-Team (Peter 
Lorenz, Steffen Friede und Hans-Jürgen 
Dippold) konnte sie am Ende nur 5 
Punkte einfahren und mussten sich 
mit dem 4. Platz in der Gesamtwertung 
zufrieden geben. Am letzten Spieltag 
besteht aber noch die Chance, den 
derzeit Dritt-Platzierten einzuholen und 
somit einen Platz auf dem Siegertrepp-
chen zu erreichen.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.
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Leserbrief vom Fitnesstreff
Liebe Ramona, lieber Günter,
wieder einmal blicken wir auf ein Jahr 
vieler sportlicher Ereignisse zurück. 
Wir, die Mitglieder und Freunde des 
Fitnesstreff Sandersdorf möchten 
uns bei den Betreibern Günter und 
Ramona Bärwald für die vielen 
schönen Stunden, auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten bedanken.
Der Fitnesstreff bietet ein Zirkel-
training, wobei Ausdauer mit 
Muskelaufbau in Kombination trainiert 
werden. Auch an drei Cardiogeräten 
kann man sich schaffen. Diese Geräte 
sind ein Laufband, ein Liegeergometer 
und ein Rudergerät.
Wir Mitglieder haben ein Durch-
schnittsalter von 63 Jahren, wobei die 
„Jüngsten“ fast 40 Lenzen zählen und 
die Älteste „man höre“ 87 Jahre zählt. 
Um gesund älter zu werden, muss 
man sich überwinden und regelmäßig 
trainieren. Auch die sportlich,- gesell-
schaftlichen Aktivitäten tragen zum 
Wohlbefinden bei.
So begann das vergangene Jahr im 
Februar mit dem Faschingsumzug 
in Sandersdorf-Brehna wo wir den 
Fitnesstreff präsentierten und zeigten, 
dass man im Ort sportlich tätig sein 
kann. Grüne Warnwesten und Regen-
schirme mir unserem Logo waren von 
weiten sichtbar. So hat manch einer 
den Weg zum Fitnesstreff gefunden.
Weiter ging es mit einem Faschings-
kegeln auf der Bundeskegelbahn 
Sandersdorf. Lustig ging es zu, alle 
waren gut „behütet“ und Preise gab es 
auch noch zu gewinnen. Für das leib-
liche Wohl sorgten „Franz und Team“ 
im Sporti. Unsere Überraschungs-
fahrt, welche mit Ungeduld erwartet 
wurde, führte zum Flughafen Halle/
Leipzig. Dort konnten wir bei einer 
Führung live einchecken, bekamen 
den Flughafen sowie die Feuerwache 
erklärt und zur Krönung fuhren wir im 

Bus auf der Landepiste mit Höchstge-
schwindigkeit. Nur abheben konnten 
wir nicht. Im Anschluss ging es ins 
Schützenhaus Brehna, wo der Tag 
genüsslich ausklang. Vielen Dank an 
die Organisatoren!
Das jährliche Sportfest im Juni fand 
wie immer auf dem Gelände des SIT 
IN statt. An verschiedenen Stationen 
konnten die Sportler ihre „Kräfte“ 
messen. Ob Gartenbowling, Darts 
oder Bierdeckelweitwurf, es war für 
jeden etwas dabei. Die Siegerehrung 
mit anschließendem Grillfest wird 
allen in guter Erinnerung bleiben. Im 
August sind wir bei großer Hitze und 
Sommerquerelen zur traditionellen 
Radtour durch die Goitzsche gestartet. 
Eine kleine Pause am Grillplatz, Selters 
und Radler sorgten für eine Abküh-
lung. Weiter ging es dann nach Peters-
roda in den „Frosch“. Bei einem gemüt-
lichen Essen stärkten wir uns für die 
Rückfahrt.
Im Oktober stand Bowling auf dem 
Programm, in der Sportlergast-
stätte. 2 Stunden wurde die Kugel 
geschwungen und so manch einer 

verfehlte auch mal das Ziel. Trotzdem 
waren alle mit Eifer bei der Sache. 
Bei der Siegerehrung gab es auch für 
den „Loser“ eine Urkunde. Der Höhe-
punkt des Jahres 2018 war unsere 
Weihnachtsfeier im „Deutschen Haus“ 
in Zscherndorf. Wie in jedem Jahr 
studierten die Mitglieder Sketche 
und sportliche Darbietungen ein. Das 
moderne Schneewittchen, ein Knie-
ballett, die Glocken von Rom oder 
auch ein Sketch ohne Worte sorgten 
für viel Gelächter und Beifall. Auch 
die „Damen“ vom Fuchair zeigten ihr 
Können!
Liebe Ramona, lieber Günter, wir sind 
stolz auf die Zusammenarbeit und 
gemeinsamen schönen Erlebnisse 
und wünschen uns für das Jahr 2019 
Gesundheit und viele gemeinsamen 
sportliche, sowie freizeitliche Veran-
staltungen.
Gern sind auch neue Sportler im 
Fitnesstreff gesehen.
Wer also Lust und Laune hat, einfach 
mal vorbeischauen!

Ingrid Kaszas

Drückjagd in Roitzsch
Am 29.12.2018 folgten traditionell zahl-
reiche Waidgenossen, Hundeführer und 
Jagdhelfer der Einladung des Jagdpäch-
ters und trafen sich auf dem Landgut 
Dobler, um gemeinsam eine kleine 
Drückjagd auf Schwarz- und Raubwild 
im Bereich des Flugplatzes Renneritz 
durchzuführen. Nach der Belehrung 
und Freigabe des Wildes durch den 

Jagdleiter wurden die Schützen in 
Gruppen aufgeteilt und in ihre Stände 
eingewiesen. Nach einer 3-stündigen 
Jagd und beherztem Einsatz der Hunde-
führer und Treiber konnten insgesamt 
28 Stück Schwarzwild und 3 Füchse 
erlegt werden.
Im Anschluss der Jagd trafen sich alle 
Schützen, Jagdhelfer und Hundeführer 

am Streckenplatz auf dem Landgut 
Dobler, um die Strecke zu begutachten.
Beim „Schüsseltreiben“ ließen dann alle 
gemeinsam den erfolgreichen Jagdtag 
ausklingen.

Gerhard Jahnke
Jagdpächter
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Bowling - BC Sandersdorf 97
Bowling - Jahresauftakt mit Pokalsieg
Zum Jahresauftakt setzten die Sanders-
dorfer Bowlingsportler gleich ein klares 
Signal auf die dieses Jahr stattfindenden 
Landesmeisterschaften. Mit dem 
Landestriopokal der Damen und Herren 
hatten die Sandersdorfer bereits aus 

dem Vorjahr gute Erfahrungen gemacht. 
Die Damen belegten letztes Jahr Platz 2 
und die Herren Platz 3.
Auch in diesem Jahr setzten sich die 
Herren, wie im Vorjahr mit einem 8. Platz 
der Vorrunde souverän im KO Finale 

durch und belegten am Ende einen 
hervorragenden 2. Platz.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.

In der Besetzung Stephan Lorenz, Uwe Lange, Dietmar Föhlisch 
und Hubert Lorenz steigerten sich die Sandersdorfer und 
konnten den Erstplatzierten nach der Vorrunde schlagen. Am 
Ende waren es nur die Halberstädter Adler, die die Sanders-
dorfer stoppen konnten.

Die Damen zeigten schon mit dem 2. Platz in der Vorrunde, das 
der Pokalsieg nur über sie gewonnen werden kann. Letztlich 
siegten sie in der Besetzung Manuela Friede, Christina Rohowski, 
Marion Hecht und Petra Lorenz überzeugend und holten sich 
den Pokalsieg mit 360 Pin Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Der 15. Lese(r)treff
war für Mittwoch, den 
5. Dezember 2018, 14.30 
Uhr, in der Bibliothek 
Sandersdorf geplant 
und fand auch so statt.
In einem kleineren Kreis 
als sonst sprachen wir 

über den Roman von Kari Köster-Lösche: 
„Die Hakima“. Der Roman spielt in 
Lübeck im Jahre 1209. Bei einer Feuers-
brunst verliert die schöne Ymme beide 
Eltern und wird von einem adligen 
„Verehrer“ verfolgt und missbraucht. Sie 

rettet ihr Leben, indem sie ihn ersticht 
und flieht.
Ihre risikoreiche Reise quer durch 
Europa, bei der sie sehr interessante 
Menschen kennen und schätzen 
lernt, bringt ihr viele Erfahrungen und 
Erkenntnisse. Und dadurch wird sie zur 
Hakima, orientalisch: Ärztin.
Das Buch ist spannend geschrieben. 
Und ein zweiter Teil, „Die Rückkehr der 
Hakima“, lässt sich genauso gut lesen.
Beide Teile sind in der Bibliothek 
Sandersdorf auszuleihen.

Der nächste Lese(r)treff ist am Mittwoch, 
dem 20.03.2019, 14.30 Uhr, in der Biblio-
thek Sandersdorf. Diesmal geht es um 
„Der stumme Ulrich“ von Klaus W. Hoff-
mann – Elke Bannach. Beide leben in 
Renneritz. Auch dieses Buch spielt in der 
Vergangenheit im Jahre 1229. Das Buch 
ist eine Neuerwerbung der Bibliothek.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Jahr 
2019 und freue mich auf ein Wieder-
sehen!

Brigitta Tdtke

Die Mitglieder des Vereins „Pro Roitzsch e. V.“ sagen Danke
Unser Vereinsvorsitzender Herr Diet-
mund Wolf hat nach langjähriger Arbeit 
seinen Rücktritt aus gesundheitlichen 
Gründen erklärt.
Wir, die Mitglieder des Vereins und alle 
Bürger, die uns in den vielen Jahren im 
Kampf gegen die Errichtung von Hoch-
mülldeponien in Roitzsch unterstützt 
haben, möchten auf diesem Wege 

DANKE sagen.
Als Vorsitzender der Bürgerinitiative 
„Keine Hochmülldeponie in Roitzsch“ 
und als Vereinsvorsitzender des daraus 
hervorgegangenen Vereins „Pro 
Roitzsch e. V.“ hat Herr Dietmund Wolf 
mit Hartnäckigkeit und Sachkenntnis 
für die Erhaltung einer gesunden, 
lebenswerten Umwelt unseres Heimat-

ortes gekämpft. Dabei wird er uns 
zukünftig auch weiterhin tatkräftig 
unterstützen.
Wir wünschen ihm für die Zukunft alles 
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, 
Optimismus und persönliches Wohler-
gehen.

Die Mitglieder von Pro Roitzsch e. V.



12 Der Lindenstein Nr. 3/2019 8. Februar 2019

Einladung in die  
Bibliothek – unsere 
Winterecke

Es ist Winter. Für unsere 
Kinder beginnen die 
Winterferien. Es gibt viele 
Möglichkeiten und Ideen, 
was wir im Winter in 
unserer Freizeit machen 

können. Für alle Interessierten, für 
unsere Lesemitglieder und die, die es 
werden wollen, für Schulklassen und 
Hort sind Bücher, Hörbücher und Filme 
zum Thema Winter und Märchen raus-
gesucht und ich kann sie Ihnen alters-
gerecht und wärmstens empfehlen.
Schauen Sie vorbei und nutzen Sie 
auch dafür die warmen Stunden in der 
gemütlichen Leseecke. Viele schöne 
Medien warten auf Sie.
Die Öffnungszeiten:
Montag:  13 – 15 Uhr;
Dienstag:  9 – 12 und 13 – 19 Uhr
Donnerstag:  10 – 12 und 13 – 19 Uhr
Freitag:   9 – 12 Uhr
Besuche von Kindergruppen nach 
Vereinbarung.

Gudrun Weise
Bibliothek Sandersdorf-Brehna

Einladung zum Träumen – Diashow USA
Vom Yellowstone-Nationalpark nach San Francisco
Auch in diesem Jahr lädt unser Ortsbürgermeister Michael Aermes zur Vortrags-
veranstaltung ein. Er gewährt Ihnen einen Einblick in seine privaten Urlaubserinne-
rungen seines USA-Urlaubes. Lassen Sie sich auf eine Reise vom Yellowstone-Nati-
onalpark nach San Francisco entführen und von malerischen Fotos verzaubern.

WANN?  Mittwoch, den 27.02.2019, um 17:00 Uhr
WO?  Haus LieSEElotte
  Räumlichkeiten der Tagespflege

Der Eintritt ist selbstverständlich frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Vereinsschießen 
2019 – Schützengilde 
Brehna 1847 e. V.
Liebe Vereinsmitglieder der Stadt 
Brehna,
es ist schon eine lange Tradition, dass die 
Schützengilde Brehna 1847 e. V. jedes 
Jahr zum Vereinsschießen einlädt. Auch 
in diesem Jahr möchten wir mit euch 
die Tradition pflegen. Am 23.02.2019 
ab 16:00 Uhr steht der Schützenkeller 
für alle interessierten Vereinsmitglieder 
offen.
Geschossen wird mit Langwaffe auf der 
25-m-Bahn. Es werden der beste Einzel-
schütze und der beste Verein mit einem 
Pokal geehrt. Die Schützengilde freut 
sich auf rege Teilnahme. Gern gesehen 
sind auch interessierte Bürger der Stadt, 
welche Interesse an einem lebendigen 
Vereinsleben und dem Schießsport 
haben.

Gut Schuss

Schützengilde Brehna 1847 e. V.

Sandoria-Hellau – 40 Jahre SKV
Unter diesem Motto liegt jetzt die 
„Hauptrunde“ unserer Jubiläumsses-
sion unmittelbar vor uns und unseren 
Gästen:
Sa., 23.02. 19:11 Uhr 1. Hauptfasching
So., 24.02. 14:11 Uhr Seniorenfasching
Mi., 27.02. 16:11 Uhr Kinderfasching
Sa., 02.03. 19:11 Uhr 2. Hauptfasching
So., 03.03. 13:11 Uhr Umzug in 

Sandersdorf
Karten für die Saalveranstaltungen 
in unserer Mehrzweckhalle gibt’s wie 
immer im Sportlerheim Sandersdorf, Tel. 
03493 81479.

Zu den Hauptfaschings brauchen wir 
sicher nicht mehr viel auszuführen. 
Unser Publikum darf sich getrost wieder 
auf ein vielseitiges Programm freuen mit 
Tanz, Blödelei und Klamauk, Gesang und 
sportlichen Elementen. Diesmal wird es 
auch – dem Jubiläum geschuldet – in 3 
Programmblöcken „best of“-Knaller non 
stop aus der bewegten Vergangenheit 
des SKV geben – nicht nur eine logisti-
sche Herausforderung für die Aktiven.

Für die reifere Gene-
ration hier außerdem 
einige Hinweise zum 
Senioren- und Familien-
fasching am Sonntag, 24.02.:

- volles Programm wie beim Hauptfa-
sching

- Kartenpreis nur 6,- €
- „Gesittete“ Tageszeit am Nachmittag 

14 – 18 Uhr
- Kaffee und Kuchen kommen an den 

Tisch, natürlich auch Getränke und 
Likörchen

- ruhigere, gepflegte Tanz- und Feier-
musik

Beim Kinderfasching am Mittwoch, 
27.02., ist der Eintritt frei, wobei wir als 
Veranstalter Spenden der Erwachsenen 
nicht ablehnen werden.
Ja, und zum Umzug am 03.03. durch 
Sandersdorf werden wir in der nächsten 
Ausgabe des „Lindenstein“ 
informieren.

Sandoria-Hellau der SKV

Apotheken-Notdienstplan
Samstag 09.02.2019 Avie-Apotheke, Muldestausee/Muldenstein; 

Löwen-Apotheke, Zörbig
Sonntag 10.02.2019 Stadt-Apotheke, Bitterfeld
Montag 11.02.2019 Hufeland-Apotheke, Roitzsch; 

Turm-Apotheke, Gräfenhainichen
Dienstag 12.02.2019 Turm-Apotheke, Wolfen
Mittwoch 13.02.2019 Sittig-Apotheke, Bitterfeld
Donnerstag 14.02.2019 Sittig-Apotheke, Sandersdorf-Brehna; 

Linden-Apotheke, Gräfenhainichen
Freitag 15.02.2019 Apotheke am Kornhausplatz, Bitterfeld
Samstag 16.02.2019 Robert-Koch-Apotheke, Wolfen
Sonntag 17.02.2019 City-Apotheke, Wolfen
Montag 18.02.2019 Marienapotheke im Zentrum, Sandersdorf-Brehna; 

Glück-Auf-Apotheke, Zschornewitz
Dienstag 19.02.2019 Flora-Apotheke, Bitterfeld
Mittwoch 20.02.2019 Bernstein-Apotheke, Friedersdorf
Donnerstag 21.02.2019 Sertürner-Apotheke, Holzweißig; 

Adler-Apotheke, Gräfenhainichen
Freitag 22.02.2019 Apotheke im Real, Bitterfeld

Die nächste Ausgabe erscheint 
am Freitag, 
dem 22. Februar 2019.

Annahmeschluss für redaktio-
nelle Beiträge ist Dienstag, 
der 12. Februar 2019, 9.00 Uhr. 

Wir bitten höflichst den Termin 
des Annahmeschlusses einzu-
halten. Später eingehende 
Beiträge und Anzeigen können 
nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Für jeden Notfall eine Nummer
Rettungsleitstelle.
Ihre Nummer für alle Fälle! Hier erreichen Sie die Rettungsleitstelle Bitterfeld, die alles Weitere in die Wege leitet 03493 513150.
Polizei-Notruf ...................................................................................................................................................................................................................110
Feuerwehr und Rettungsdienst ................................................................................................................................................................................112
Ärztliche Bereitschaft ..................................................................................................................................................................................116 und 117
Polizeirevier Bitterfeld ................................................................................................................................................................................ 03493 301-0
Frauennotruf ................................................................................................................................................................................................. 03494 31054
Giftnotruf ........................................................................................................................................................................................................ 0361 730730
Telefonseelsorge ........................................................................................................................................................................................0800 1110111
enviaM Stromstörungsdienst ...............................................................................................................................................................03493 330177
MITGAS Bitterfeld Gasstörungsdienst ....................................................................................................................................................0180 22009
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Freitag, 8. Februar
18:30 Uhr
Union Sandersdorf vs. SV Eintracht 
Elster, Am Sportzentrum Sandersdorf-
Brehna

Samstag, 9. Februar
19:00 Uhr
Roitzscher Carnevalsverein, 1. HF, 
Mehrzweckhalle Roitzsch

Sonntag, 10. Februar
15:00 - 17:00 Uhr
Roitzscher Carnevalsverein, Kinderfa-
sching, Mehrzweckhalle Roitzsch

Mittwoch, 13. Februar
18:30 Uhr
Ortschaftsrat Zscherndorf, Gaststätte 
Deutsches Haus OT Zscherndorf

Donnerstag, 14. Februar 
ab 14:00 Uhr
Seniorenvereinstreff, Sportlerheim 
Sandersdorf-Brehna

Samstag, 16. Februar
13:30 Uhr
Union Sandersdorf vs. FC Grimma, 
Am Sportzentrum Sandersdorf-Brehna

Samstag, 16. Februar
19:00 Uhr
Roitzscher Carnevalsverein, 2. HF,
Mehrzweckhalle Roitzsch

Samstag, 16. Februar
19:15 Uhr
Karnevalsclub Zscherndorf, 1. HF, 
Turnhalle Zscherndorf

Montag, 17. Februar
15:00 Uhr
Karnevalsclub Zscherndorf, Rentner-
fasching, Turnhalle Zscherndorf

Dienstag, 18. Februar
18:00 Uhr
Vergabeausschuss, Sitzungssaal, Rat-
haus Sandersdorf-Brehna

Freitag, 22. Februar
19:00 Uhr
Karnevalsclub Zscherndorf, Benefiz-
veranstaltung für Menschen mit Be-
hinderung, Turnhalle Zscherndorf

Eiserne Hochzeit in Renneritz
Ingeburg und Paul Rückwart können auf 65 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. 
In diesen Zeiten hat man viel zusammen erlebt, sechs Kinder großgezogen und 
bis heute den Humor behalten. Herr Grabner überreichte zu diesem feierlichen 
Anlass ein Präsent und gratulierte recht herzlich.

iserne Hochzeit in Renneritz

Ein besonderes Jubiläum
Den 102. Geburtstag konnte Frau Ellie Anna Kuhlemann feiern. Im Kreise ihrer 
Tochter, weiteren Familienangehörigen und vielen lieben Menschen im Senioren-
zentrum Gisander wurde dieses besondere Jubiläum gefeiert. Auch unser Bürger-
meister Andy Grabner gratulierte herzlich.



Vielen Dank
Allen Verwandten und Freunden,  

die uns anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen und Geschenken erfreut haben,  

ein herzliches Dankeschön.

Dieter und Renate Giermann
OT Renneritz, im Dezember 2018

50
KONTAKT - INFO - BUCHUNGEN: 

BALLON 2000 
Frank Littich 

Küttener Anger 5
06193 Petersberg

Funk 0173 / 3 85 88 55

Tel. 03 46 00 / 2 07 93

Die Geschenkidee!
Verschenken Sie ein Stück Himmel – eine Ballonfahrt
Hier wird man zum König der Lüfte, wenn man mit dem 
Heißluftballon in atemberaubende Höhen aufsteigt – ein herrliches 
Gefühl des Schwebens zwischen Wind und Natur. 

Geburtsanzeigen. Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
online aufgeben: wittich.de/geburt
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Gratulation zur Geburt
Caitlynn Freya heißt der kleine Sonnen-
schein von Iwanka Dorn und Raoul 
Tolksdorf. Gemeinsam ist die junge 
Familie in Sandersdorf-Brehna zuhause, 
wo sich seit dem 28.11.2018 alles um 
das kleine Mädchen dreht. Der Name 
Caitlynn ist von einer Fernsehserie 
inspiriert und Freya ist die germanische 
Göttin der Liebe und des Frühlings. Frau 
Montag gratulierte den Eltern herzlich 
zur Geburt und überreichte ein kleines 
Präsent.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Sandersdorf-Brehna
Frau Renate Schmidt am 08.02. zum 75. Geburtstag
Herr Wolfgang Hannasky am 13.02. zum 80. Geburtstag
Frau Silvia Reich am 14.02. zum 70. Geburtstag
Frau Ruth Zeugner am 16.02. zum 85. Geburtstag
Frau Anna-Marie Stelmach am 17.02. zum 90. Geburtstag
Herr Gerhard Horn am 21.02. zum 75. Geburtstag
Frau Marianne Starker am 21.02. zum 90. Geburtstag
Frau Gertrud Stelmaszyk am 21.02. zum 95. Geburtstag
OT Stadt Brehna
Herr Bernhard Zschiesche am 14.02. zum 70. Geburtstag
Frau 
Irmgard Anneliese Kneiert am 15.02. zum 90. Geburtstag
Herr Hans-Peter Nitz am 17.02. zum 75. Geburtstag
Frau Rita Varlikli am 17.02. zum 75. Geburtstag
Frau Uta Müller am 21.02. zum 70. Geburtstag
OT Heideloh
Herr Manfred Eulenberg am 14.02. zum 75. Geburtstag

OT Petersroda
Herr Gerhard Huth am 17.02. zum 80. Geburtstag
Herr Siegfried Prautzsch am 20.02. zum 80. Geburtstag
OT Ramsin
Herr Joachim Morgenbrodt am 16.02. zum 70. Geburtstag
OT Renneritz
Herr Heinz Engmann am 10.02. zum 70. Geburtstag
OT Roitzsch
Herr Dieter Auermann am 13.02. zum 75. Geburtstag
Herr Achim Schöbe am 17.02. zum 75. Geburtstag
Frau Rosel Spitzer am 19.02. zum 80. Geburtstag
Frau Anni Gehricke am 20.02. zum 85. Geburtstag
Herr Peter Anton am 21.02. zum 75. Geburtstag
Herr Reinhard Dr. Sorge am 21.02. zum 70. Geburtstag
OT Zscherndorf
Frau Ortrud Kasper am 11.02. zum 80. Geburtstag
Herr Wolfram Heide am 16.02. zum 75. Geburtstag
Herr Horst Loutchan am 18.02. zum 80. Geburtstag

AnzeigenAnzeigen
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Bestattungshaus Sandersdorf
06792 Sandersdorf, Hauptstraße 26
Tel.: 0 34 93 / 51 43 50
Bestattungshaus Bitterfeld
06749 Bitterfeld, am Friedhof
Friedensstraße 41 c, Tel.: 0 34 93 / 37 00 
Bestattungshaus Raguhn
06779 Raguhn, Am Werder 1
Tel.: 03 49 06 / 3 00 00

Schröter Bestattungen
Ein offenes Ohr - Eine helfende Hand - Ein Zeichen des Vertrauens

Eine würdevolle Bestattung muss nicht teuer sein!

Walther-Rathenau-Str. 58 I OT Bitterfeld
03493 /82 47 59
Rathausstr. 47 I Raguhn-Jeßnitz
034906 / 32 69 51
www.antea-bestattungen.de

Rat und Hilfe
• Vorsorgeberatung
• Bestattungen aller Art
• Behördengänge
• eigene Trauerhalle

Tag & Nacht 

für Sie da 
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Ort der Erinnerung Anzeige

Rituale und Symbole geben Menschen Halt. Vor allem dann, 
wenn nur noch die Erinnerung lebt. Das Grab ist der Ort der Er-
innerung, ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet werden 
kann. Einem guten Grabstein gelingt es, die Identität des Ver-
storbenen zu bewahren und mit ihm über den Tod hinaus in Ver-
bindung zu bleiben. Der Besuch am Grab ist ein wichtiges, ein 
zentrales Trauerritual für die Trauerbewältigung.
Schön gestaltete, personenbezogene Grabsteine werten nicht 
nur den Friedhof optisch auf, sie sind auch die letzte Möglich-
keit, einem Verstorbenen gegenüber Liebe, Respekt und Dank-
barkeit für dessen Lebensleistung auszudrücken. Heute werden 
oft moderne Grabsteine im Materialmix aus verschiedenen Na-
tursteinen kombiniert und gefertigt. Man kann überrascht sein 
wie schön, schlicht und zeitlos elegant Grabsteine heute sein 
können. Auf den Friedhöfen zeigt es sich bereits, dass bundes-
weit sehr viele Hinterbliebene die Möglichkeiten der modernen 
Grabmalgestaltung gerne nutzen. akz-o
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Hilfe bei der Trauerbewältigung Anzeige

Der Prozess des Trauerns kann mehrere Jahre dauern. Es gibt 
jedoch Menschen, die überdurchschnittlich lange oder schwer 
um jemanden trauern und darunter sehr leiden. Sie scheitern oft 
unbewusst am Übergang von einer Phase zur nächsten. Wenn 
man allein mit der Trauer nicht fertig wird, stehen einem ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Hilfe bei der Trauerbe-
wältigung zu erhalten. Eine private Maßnahme zur Trauerbewäl-
tigung sind beispielsweise Tagebücher, die bei der Aufarbeitung 
von Gefühlen helfen. Die schriftliche Fixierung seiner Gefühle 
und Gedanken kann einen dabei unterstützen, den Verlust zu 
verarbeiten. Dann kann eine Unterstützung durch eine profes-
sionelle Begleitung gut tun und helfen, den eigenen Lebensweg 
weiter zu gehen und den Verlust Stück für Stück in das Leben, 
in die Biographie zu integrieren. Geleitete Trauergruppen werden 
von vielen Betroffenen als sehr hilfreich erlebt, da sie erfahren, 
dass es andere Menschen in ähnlichen Situationen gibt. Ein 
Austausch wird oft als bereichernd und stützend erfahren. GBV

© Pixelio/Manfred Schimmel
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 06780 Zörbig
OT Prussendorf 
Am Gestüt 24 

  03 49 56 / 2 51 02 
Karin.Habel-Lauszus@vlh.de

06792 Sandersdorf-Brehna
OT Heideloh 

Feldrain 3
 0 34 93 / 6 05 79 46

Karin
Habel-Lauszus 
Bst. Leiterin

Susanne 
Habel 
Mitarbeiterin

Böhme
- Rechtsanwälte -

Kirchplatz 3 Fon: 034956/39800
06780 Zörbig Fax: 034956/39802
Schwerpunkte: Familienrecht
Arbeitsrecht Erbrecht
Mietrecht Verkehrsrecht

§§

§§

Marion Bär, Beratungsstellenleiterin
Thalheimer Straße 59
06766 Bitterfeld-Wolfen OT Wolfen

       03494 9288158 
Weißdornweg 5a · 06792 Sandersdorf-Brehna
Marion.Baer@vlh.de

       03493 3639807(

(

Steuern  |  recht
VerSicherungen

Handwerkerleistung nach Neubau Anzeige

Aufwendungen für Handwerkerleistungen an der selbst genutzten 
Wohnung sind mit 20 %, höchstens 1.200 EUR im Jahr, direkt von 
der Steuerschuld abziehbar (§ 35a Abs. 3 EStG). Nicht begüns-
tigt sind aber handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen eines Neu-
baus. Das heißt: Alle Arbeiten im Zusammenhang mit der Errich-
tung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung sind noch der 
Neubaumaßnahme zuzuordnen (BMF-Schreiben vom 10.1.2014, 
BStBl. 2014 I S. 75, Tz. 21). Fertig gestellt ist ein Gebäude, wenn 
die wesentlichen Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Bau 
so weit errichtet ist, dass der Bezug der Wohnungen zumutbar 
ist oder das Gebäude für den Betrieb in all seinen wesentlichen 
Bereichen nutzbar ist (H 7.4 EStR „Fertigstellung“). Üblicherweise 
sind damit alle Maßnahmen ab dem tatsächlichen Einzug begüns-
tigt - davor jedoch nicht. Es gibt aber Erfreuliches zu berichten. 
Das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg hatte Ende letzten 
Jahres zuungunsten der Hauseigentümer entschieden, dass 
Handwerkerleistungen auch dann noch dem Neubau zuzuordnen 
sind, wenn diese zwar nach dem Einzug vorgenommen worden, 
aber bereits im Bauvertrag ausgewiesen worden sind: Beispiele: 
Außenputz- und Malerarbeiten, Verlegen eines Rollrasens, Errich-
tung einer Zaunanlage (Urteil vom 7.11.2017, 6 K 6199/16). Das 
FG hatte die Revision beim Bundesfinanzhof zugelassen, die von 
dem unterlegenen Steuerzahler auch eingelegt worden ist.
AKTUELL will die Finanzverwaltung offenbar - trotz des gewon-
nen Verfahrens - nicht an ihrer Auffassung festhalten. Das heißt: 
Kosten für Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt sind 
nach der Bezugsfertigkeit des Gebäudes abziehbar. Ob diese 
im Werkvertrag ausgewiesen worden sind, ist unerheblich. Das 
Revisionsverfahren wird dem Vernehmem nach nicht fortgeführt.

STEUERRAT: Es kommt nicht häufig vor, dass die Finanzver-
waltung trotz Obsiegens in der Vorinstanz ein Verfahren nicht 
weiter betreibt. Es ist zu vermuten, dass ein gewisser politischer 
Druck dafür gesorgt hat, die Häuslebauer nicht weiter zu belas-
ten. Doch den Steuerzahlern wird es recht sein, zumal sie nun 
sicher sein können, dass ihre Handwerkerleistungen nach dem 
Einzug begünstigt sind. Beachten Sie aber, dass das Gebäude 
auch wirklich fertig gestellt sein muss und allenfalls Restarbeiten 
fehlen dürfen. Hat ein Gebäude hingegen weder Innentüren, Bö-
den oder Innenputz, ist dieses noch nicht fertig gestellt. Betrei-
ben Sie also in Zweifelsfällen gegebenenfalls Beweisvorsorge, 
zum Beispiel, indem sie die Türen unmittelbar nach dem Einbau 
fotografieren. www.steuerrat24.de
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wie immer ➠ zuverlässig ➠ vorteilhaft ➠ schnell
➠ auch samstags 8 - 12 Uhr ➠

·In ruhiger, grüner Umgebung 
sorgen unsere freundlichen 

Mitarbeiter für einen abwechslungs-
reichen Tagesablauf und optimale pflegerische Betreuung.reichen Tagesablauf und optimale pflegerische Betreuung.

• Alten- und Krankenpflege • Verhinderungspflege • 24 Std. Intensivpflege

Aktiv und selbständig leben - 
mit der Sicherheit einer 

kompetenten Betreuung

Info´s zu allen Leistungen erhalten Sie unter 
Telefon: (03 49 54) 24 99 93  | www.pflege-aktiv-sb.de

info@pflege-aktiv-sb.de | Pestalozzistraße 19 | 06796 Brehna

ISB-Landsberg
auch 2019 - Ihr zuverlässiger Partner

wenn‘s um Immobilien geht

stressfrei mit Garantie

Kauf oder Miete
Wertermittlung
Baufinanzierung
individuell geplante Massivhäuser

Simone Bartlitz
Merseburger Str. 2, 06188 Landsberg

Tel. 034602/48946 - 0170/2413518
www.ISB-Landsberg.de, info@isb-landsberg.de

WWF Deutschland • Nina Dohm • nina.dohm@wwf.de 
Reinhardtstr. 18 • 10117 Berlin • T. 030 311 777-732

Bewahren Sie die Artenvielfalt 
unserer Erde und werden Sie 
»Global 200 Protector«.
Infos unter: wwf.de/protector 
oder rufen Sie uns an!

 AUSSERGEWÖHNLICH. AUSSERGEWÖHNLICH.
ENGAGIERT!

Wie kann ich Ihnen helfen?

034202 979979
 Mobil: 0171 4844716 | Fax: 03535 489-243 

kerstin.zehrt@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Kerstin Zehrt

Ich bin für Sie da...

Ihre Medienberaterin vor Ort
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+ 5 Jahre 2

Garantie
kostenlos

Ford Active-Wochen

0% Top-Zins sichern.1

FORD FOCUS TURNIER ACTIVE

Crossover-Body-Kit, Ford Navigations-
system inkl. Ford SYNC3, Fahrwerk mit
30mm erhöhter Bodenfreiheit, selektiver
Fahrmodus-Schalter, Park-Pilot vorn
und hinten,
Geschwindigkeitsregelanlage,
Klimaanlage manuell, u.v.m.

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 109,-1,3,4

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

23.200,- €
48 Monate
40.000 km
0,00 %
0,00 %
5.400,- €
17.800,- €
17.800,- €
109,- €
12.677,- €

Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Focus Turnier Active: 6,2 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 114 g/km (kombiniert).

Autohaus Meißner & Zahn GmbH

Eilenburger Chaussee 72
04509 Delitzsch
Tel.: 034202/7890
Fax: 034202/56032
E-Mail: fahrzeuge@meissner-zahn.fsoc.de
www.meissner-zahn.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Gültig bei
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a

2
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a

Zwei
Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl.
Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-
Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford Focus Active
Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford Händlers
sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss
spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 3
sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss

3
sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss

Gilt für
Privatkunden. 4
spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 

4
spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 

Gilt für einen Ford Focus Turnier Active 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-
Schaltgetriebe, Start-Stopp-System.

A n s p r e c h p a r t n e r :

S c h w e s t e r  A n g e l i k a  L a h s e 
P f l e g e d i e n s t l e i t u n g

L i e s e l o t t e - R ü c k e r t - S t r .  3 2
0 6 7 9 2  S a n d e r s d o r f - B r e h n a

T e l e f o n :  0 3 4 9 3  5 1 4 0 9 9 0

E - M a i l :  i n f o @ c u r a c o r d i s . d e
I n t e r n e t :  w w w. c u r a c o r d i s . i n f o

ura cordisCCura cordis

 

PflegeKonzept GmbH

   
 1

00 % ZUFRIEDEN
    100 % ZUFRIEDEN

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
K O S T E N L O S E R
S C H N U P P E R TA G
M e l d e n  S i e  s i c h  j e t z t  a n !

zur Entlastung pflegender Angehöriger

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e
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T e l e f o n :  0 3 4 9 3  5 1 4 0 9 9 0

E - M a i l :  i n f o @ c u r a c o r d i s . d e
I n t e r n e t : w w w. c u r a c o r d i s . i n f o

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

zur Entlastung pflegender Angehöriger

ura cordisCCura cordis

 

PflegeKonzept GmbH

0 3 4 9 3  5 1 4 0 9 9 0

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

zur Entlastung pflegender Angehöriger

ura cordis 

flegeKonzept GmbH

A n s p r e c h p a r t n e r :

S c h w e s t e r  A n g e l i k a  L a h s e 
P f l e g e d i e n s t l e i t u n g

L i e s e l o t t e - R ü c k e r t - S t r .  3 2
0 6 7 9 2  S a n d e r s d o r f - B r e h n a

T e l e f o n :  0 3 4 9 3  5 1 4 0 9 9 0

E - M a i l :  i n f o @ c u r a c o r d i s . d e
I n t e r n e t :  w w w. c u r a c o r d i s . i n f o

ura cordisCCura cordis

 

PflegeKonzept GmbH

   
 1
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ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
K O S T E N L O S E R
S C H N U P P E R TA G
M e l d e n  S i e  s i c h  j e t z t  a n !

zur Entlastung pflegender Angehöriger

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

   
 1

00 % ZUFRIEDEN
    100 % ZUFRIEDEN

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
K O S T E N L O S E R
S C H N U P P E R TA G
M e l d e n  S i e  s i c h  j e t z t  a n !

Freizeitangebot für zu Hause lebende Senioren
zur Entlastung pflegender Angehöriger
Freizeitangebot für zu Hause lebende Senioren

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

A n s p r e c h p a r t n e r :

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

zur Entlastung pflegender Angehöriger

ura cordisCCura cordis

 

PflegeKonzept GmbH

Tagespflege · Senioren-Stübchen
Tel. 0 34 93 / 51 45 65
06792 Sandersdorf-Brehna · Straße der Neuen Zeit 21
E-Mail: info@pflegetaenzer.de · Internet: www.pflegetaenzer.de

Seniorenwohngemeinschaften
„Zur Seniorenstube“ in Bitterfeld

in     Sandersdorf-Brehna

• Grundpflege (SGB XI)
• Behandlungspflege (SGB V)
• Entlastungsleistungen
•  Hauswirtschaftliche 
 Versorgung

Tel. 0 34 93/5 16 75 45
• Krankenhausnachsorge
• Pflegeberatungsbesuche
• Vermittlung von weiteren 
  vertrauensvollen  

Dienstleistungspartnern

Verhinderungspflege

    Jeden 2. Mittwoch im Monat ab 15.00 Uhr Kaffeenachmittag im Seniorenstübchen!
Auf Wunsch Pflegeberatung nach § 45 SGB XI

GLASEREI

24h Notdienst:  0172-984 95 25

Ilona Brandt  & 

Roland Thürmann
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 Reparaturverglasung
 Glas & Spiegel nach Maß
 Fenster & Türen mit 
    Aufmaß und Montage
 Bleiverglasung
 Reparatur- und 
   Einstellarbeiten an 
   Fenstern, Türen und 
   Rollläden
 Schaufenster 
 Fensterbänke

Wolfen
Büro, Werkstatt, 
Ausstellung 
Thalheimer Str. 81 
06766 Wolfen
Tel.: 03494 / 500671

Brehna
Büro, Buchhaltung 
Quetzer Weg 6a

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!
Winteraktion:

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!

www.localbook.de
Das lokale Portal von LINUS WITTICH.


